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Beschlussvorschlag: 
Der Regionalrat beauftragt die Regionalplanungsbehörde, im Rahmen der 

Gesamtüberarbeitung des Regionalplans Köln eine Lösung zum Schutz der 

zukünftigen Trinkwassergewinnung der Trinkwassergewinnungsanlage Dirmerzheim 

zu erarbeiten. 
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Erläuterung 

Anregung des Erftverbands 
Der Erftverband hat mit Schreiben vom 11. April 2019 die Änderung des 
Regionalplans Köln, Teilabschnitt Region Köln, zur Darstellung eines 
Wasservorranggebietes BGG Dirmerzheim angeregt. 
 
Im Einzelnen regt der Erftverband die regionalplanerische Darstellung des 
fachplanerisch neu ermittelten Einzugsgebiets der Trinkwassergewinnungsanlage 
Dirmerzheim einschließlich der deutlich erweiterten geplanten Wasserschutzzone III 
B als Vorranggebiet für Wasser an. In dem Vorranggebiet soll der Regionalplan 
textliche Planungsbeschränkungen vorschreiben, die den differenzierten 
Anforderungen der Wasserschutzzonen I bis III A entsprechen und die das 
Wasservorranggebiet Dirmerzheim dauerhaft von raumbedeutsamen Vorhaben mit 
langfristigen Umweltauswirkungen, beispielsweise Deponien der Klasse DK I, 
freihalten. Konkreter Anlass ist das derzeit laufende Verfahren der 28. 
Regionalplanänderung zur Deponieerweiterung Rhiem & Sohn, Erftstadt-Erp. 
 
Begründung der Anregung des Erftverbands 
Unter Hinweis auf verschiedene Unterlagen (siehe Fußnote*) begründet der 
Erftverband seine Anregung damit, dass nach Einstellung der 
Braunkohlentagebausümpfungen und nach Beginn der Befüllung des Restsees 
Hambach das Grundwasser in der Erftscholle wieder ansteigen werde. Dadurch 
werde es mit ausgewaschenen Sulfaten aus Tagebauabraumhalden verunreinigt 
werden, sodass die derzeitigen Trinkwassergewinnungsanlagen Glesch, Paffendorf, 
Türnich und Sindorf ihre Wassergewinnung einstellen müssten. 
 
Als Ersatz solle ab ca. 2050 die Trinkwassergewinnungsanlage Dirmerzheim dienen, 
die als einzige nicht von der Sulfatverunreinigung betroffen sein werde. Sie müsse in 
der Folge ihre Förderung um mehr als ein Drittel auf ca. 41 Mio m3 steigern und 
daher das Grundwasservorkommen maximal ausnutzen, um die öffentliche 
Versorgung mit Trink- und Betriebswasser in der Erftscholle sicher zu stellen. Daher 
erfordere das gesamte erweiterte Wassereinzugsgebiet einen Schutz vor 
raumbedeutsamen Vorhaben mit langfristigen Umweltauswirkungen. 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
* Schriftlicher Bericht des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz   
„Auswirkungen des Braunkohlentagebaus auf das Grundwasser im Rheinischen Revier“ zur 8. Sitzung 
des Unterausschusses Bergbausicherheit des Landtags NRW am 15. März 2019 (Landtag NRW, 
Vorlage 17/1783 A 18); Stellungnahme des Erftverbands vom 15. März 2018 im Rahmen der 
Frühzeitigen Unterrichtung zur 28. Änderung des Regionalplans, Teilabschnitt Köln, Deponie Erftstadt-
Erp;  Schreiben des Erftverbands vom 19. Juni 2018 als wesentliche Ergänzung seiner Stellungnahme 
vom 15. März 2018; Stellungnahme des Erftverbands vom 07. Januar 2019 im Rahmen der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur 28. Änderung des Regionalplans, Teilabschnitt Köln, 
Deponie Erftstadt-Erp 
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Obwohl die wasserwirtschaftliche Fachplanung den Einzugsbereich der 
Trinkwassergewinnungsanlage Dirmerzheim wegen der zukünftig deutlich erhöhten 
Förderung flächenmäßig erweitert habe, werde sie in absehbarer Zeit kein 
Trinkwasserschutzgebiet Dirmerzheim förmlich festsetzen. 
 
Prüfung der Anregung durch die Regionalplanungsbehörde 
Die Prüfung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 3 LPlG hat ergeben, dass die Unterlagen des 
Erftverbandes nicht vollständig sind: Es stehen noch wichtige hydrogeologische Gut-
achten im Rahmen der 28. Änderung des Regionalplans, Teilabschnitt Köln, Deponie 
Rhiem & Sohn, Erftstadt-Erp, aus. Auch liegt für das beim Erftverband und der RWE 
Power AG in Arbeit befindliche Langfristkonzept zur Sicherstellung der zukünftigen 
Wasserversorgung in der Erftscholle noch kein abgestimmter Endbericht vor. 
Zudem stellte der Erftverband die Beauftragung eines Gutachtens speziell zum 
zukünftigen Trinkwassereinzugsgebiet Dirmerzheim in Aussicht. 
 
Die vom Erftverband angeregte Regionalplanänderung müsste zunächst die Been-
digung der aufgeführten Gutachten abwarten. Somit wäre auch keine zeitliche Kon-
gruenz zum Verfahren der 28. Regionalplanänderung, Teilabschnitt Köln, gegeben. 
 
Inhaltlich sind die vom Erftverband vorgebrachten Gründe jedoch nicht unbeachtlich 
und werden im Rahmen der umfassenden Prüfung der Belange des Wasserschutzes 
in der 28. Regionalplanänderung, Teilabschnitt Köln, gewürdigt werden. 
 
Außer der Unvollständigkeit der Unterlagen sprechen rechtliche Gründe gegen eine 
vorgezogene Regionalplanänderung. In Ziel 7.4-3 regelt der LEP, dass innerhalb 
seiner festgelegten Gebiete für den Schutz des Wassers inklusive der 
Wasserschutzzone III B dagegen auf regionaler Ebene nur Schutzbereiche bis Zone 
III A darzustellen sind (so konkretisiert in Anhang 3 der Durchführungsverordnung 
zum Landesplanungsgesetz, LPlG-DVO vom 08.06.2010, Planzeichen 2dd). Der 
Erftverband geht in seiner Anregung damit von einer falschen Voraussetzung aus, 
welche Darstellungsinhalte ein regionaler Schutzbereich regeln kann. 
 
Im Ergebnis sprechen aus der Sicht der Regionalplanungsbehörde einerseits 
rechtliche Gründe gegen die vom Erftverband angeregte zeitnahe Änderung des 
Regionalplans, andererseits sind die erforderlichen Datengrundlagen noch nicht 
vollständig. Die Regionalplanungsbehörde geht daher nicht von einem aktuellen 
Planungsbedarf zur Darstellung eines Wasservorranggebiets BGG Dirmerzheim aus. 
 
Gleichwohl sieht auch die Regionalplanungsbehörde das grundsätzliche 
Erfordernis,auf regionaler Ebene zum Schutz des Wassereinzugsgebiets 
Dirmerzheim mit seiner zukünftig großen Bedeutung für die öffentliche 
Trinkwasserversorgung beizutragen. 
 
Dazu beabsichtigt die Regionalplanungsbehörde, im Rahmen der Gesamtüber-
arbeitung des Regionalplans Köln eine Lösung zur vorsorglichen Sicherung der 
erhöhten Trinkwassergewinnung der Trinkwassergewinnungsanlage Dirmerzheim zu 
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erarbeiten. Dann werden voraussichtlich auch alle dazu notwendigen Erkenntnisse 
vorliegen. 
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Legende

28. Regionalplanänderung, Teilabschnitt Köln,
 geplante Deponieerweiterung Erftstadt-Erp

Bereich für den Grundwasser- und Gewässerschutz
im bekanntgemachten Regionalplan Köln
neu ermittelte Wasserschutzzone III B, vom 
Erftverband angeregt als Wasservorranggebiet

Oers
Schreibmaschinentext
Anlage 2

Oers
Schreibmaschinentext


